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Artikel 1 

Verordnung über erste Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-19-Pandemie (COVID-19-

Öffnungsverordnung – COVID-19-ÖV) 

Auf Grund der §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, zuletzt geän-

dert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, sowie des §§ 5c und 15 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. 

Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2021, wird verordnet: 

Allgemeine Bestimmungen 

 (1) Als Maske im Sinne dieser Verordnung gilt eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) 
ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard. 

(2) Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne dieser Verordnung gilt 

           

1. 
ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung, der in 
einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 
24 Stunden zurückliegen darf, 

2. 
ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, des-
sen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, 

3. 
ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf 
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, 

4. 
eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion mit SARS-
CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 

5. ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 

a) 
Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als drei Monate 
zurückliegen darf, oder 

b) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, oder 

c) 
Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorge-
sehen ist, wobei diese nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, oder 

d) 
Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer Test 
auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, 
wobei die Impfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, 

6. 
ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 
sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausge-
stellt wurde, 

7. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf. 

Kann ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr nicht vorgelegt werden, ist ausnahmsweise 
ein SARS-CoV-2-Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betreibers einer Betriebsstätte gemäß 
den §§ 5 bis 7, einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß § 8, einer Freizeit- und Kultureinrichtung gemäß 
§ 9, eines Alten- und Pflegeheims oder einer stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfe (§ 11), 
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einer Krankenanstalt, Kuranstalt oder eines sonstigen Ortes, an dem eine Gesundheitsdienstleistung er-
bracht wird (§ 12) oder des für eine Zusammenkunft Verantwortlichen (§§ 13 bis 16) durchzuführen. Das 
negative Testergebnis ist für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

(3) Sofern in dieser Verordnung ein COVID-19-Präventionskonzept vorgeschrieben wird, ist ein dem Stand 
der Wissenschaft entsprechendes Konzept zur Minimierung des Infektionsrisikos mit SARS-CoV-2 auszuarbei-
ten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten: 

           

1. spezifische Hygienemaßnahmen, 

2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, 

3. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen, 

4. gegebenenfalls Regelungen betreffend die Konsumation von Speisen und Getränken, 

5. Regelungen zur Steuerung der Personenströme und Regulierung der Anzahl der Personen, 

6. Regelungen betreffend Entzerrungsmaßnahmen, wie Absperrungen und Bodenmarkierungen, 

7. 
Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen und die Durchführung eines 
SARS-CoV-2-Antigentests. 

 

 

(4) Als COVID-19-Beauftragte dürfen nur geeignete Personen bestellt werden. Voraussetzung für eine sol-
che Eignung sind zumindest die Kenntnis des COVID-19-Präventionskonzepts sowie der örtlichen Gegebenhei-
ten und der organisatorischen Abläufe. Der COVID-19-Beauftragte dient als Ansprechperson für die Behörden 
und hat die Umsetzung des COVID-19-Präventionskonzepts zu überwachen. 

 

Sportstätten 

§ 8. 

 (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, zum Zweck der Aus-
übung von Sport ist nur unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) In geschlossenen Räumen gilt § 5 Abs. 1 Z 3 sinngemäß, wobei bei Sportstätten ohne Personal in geeig-
neter Weise auf diese Voraussetzung hinzuweisen ist. 

(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Sportstätte von Kunden nur im Zeitraum zwischen 05.00 
und 22.00 Uhr betreten wird. 

(4) Der Betreiber von nicht öffentlichen Sportstätten darf Kunden, bei denen es voraussichtlich zu einer 
länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, nur einlassen, wenn diese einen Nachweis 
einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Kunde hat diesen Nachweis für die Dauer des Auf-
enthalts bereitzuhalten. 

(5) Der Betreiber von nicht öffentlichen Sportstätten hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und 
ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

(6) Der Kunde hat 

           

1. ausgenommen bei der Sportausübung und in Feuchträumen eine Maske zu tragen und 

2. 
gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten. Dies gilt nicht 

a) 
bei der Ausübung von Sportarten, bei deren sportarttypischer Ausübung es zu Körperkontakt 
kommt, 

b) 
für kurzfristige sportarttypische Unterschreitungen des Mindestabstands im Rahmen der 
Sportausübung sowie 

c) bei erforderlichen Sicherungs- und Hilfeleistungen. 
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(7) Bei der Sportausübung durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 ist vom verantwortlichen Arzt 
ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren. Vor erstma-
liger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes und danach mindestens alle sieben Tage ist ein Nach-
weis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorzulegen. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist das Be-
treten von Sportstätten abweichend davon dennoch zulässig, wenn 

           

1. mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit nach abgelaufener Infektion vorliegt und 

2. 
auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere auf Grund eines CT-Werts >30, davon aus-
gegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 

Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer sind in den fol-
genden vierzehn Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle Betreu-
er und Trainer einer molekularbiologischen Testung oder einem Antigen-Test auf das Vorliegen von SARS-
CoV-2 zu unterziehen. 

(8) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 7 hat zusätzlich zu § 1 Abs. 3 zu enthalten: 

           

1. 
Vorgaben zur Schulung von Sportlern, Betreuern und Trainern in Hygiene sowie zur Verpflichtung zum 
Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand, 

2. Verhaltensregeln für Sportler, Betreuer und Trainer außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten, 

3. Vorgaben zu Gesundheitschecks vor jedem Training und Wettkampf, 

4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur, 

5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material, 

6. Vorgaben zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainings und Wettkämpfen, 

7. 
bei Auswärtswettkämpfen Vorgaben über die Information der dort zuständigen Bezirksverwaltungsbe-
hörde, falls eine SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer im epidemiologisch 
relevanten Zeitraum danach aufgetreten ist. 
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